
856 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Fmanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (788 der Beila
&en): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich und der Republik der Philippinen 
ZUl!" VemReidung der Doppelbesteuerung und 
zur VeTWnderung der Steuerumgehung auf 

dem Gebiete der Steuern. vom Einkommen 

Durch das vorliegende Doppelbesteuerungsab
kommen soll primär die Doppelbesteuerung auf 
einkommensteuerrechtlichem Gebiet generell ver
mieden werden. Bisher bestand zwischen Öster
reich und der Republik der Philippinen kein Ver
trag zur Vermeidung der Doppelbesteuerung; die 
im Verhältnis zu den Philippinen angewandte 
innerstaatliche Methode der Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung wurde im Wege des § 48 BAO 
(Ausscheidung oder Anrechnung) durchgeführt. 
Das Abkommen bewirkt die Vermeidung der Dop
pelbesteuerung durch einen gleichmäßigen Ver
zieht beider Venragsstaaten auf bestimmte Steuer
enräge und eröffnet darüber hinaus auch die Mög
lichkeit des Informationsaustausches zur Bekämp
fung der internationalen Steuerhinterziehung und 
Steuerflucht. Um die fortschreitende Entwicklung 
der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Österreich und den Philippinen nicht durch steuer
liche Hemmnisse zu gefährden, erwies sich der 
Abschluß . des gegenständlichen Vertrages als 
erforderlich. Mit dem Inkrafttreten des Staatsver
trages werden' im wesentlichen keine finanziellen 
und keine personellen Wirkungen verbunden sein. 

Dll". !Erieb Sehmidt 

Berichterstatter 

Das vorliegende Abkommen ist ein gesetzän
dernder StaatsVertrag und bedarf daher der Geneh
migung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B
VG. Er hat nicht politischen Charakter und enthält 
wed~r verfassungsändernde noch verfassungsergän
zende Bestimmungen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung a~ 
9. Oktober 1981 in Verhandlung gezogen lind nach 
den Ausführungen des Berichterstatters sowie einer 
Wortmeldung des Abgeordneten K 0 p p e n s t e i -
n e r und des Bundesministers für Finanzen Dr. 
S ale her einstimmig beschlossen, dem National
rat die Genehmigung des Abschlusses dieses 
Abkommens zu empfehlen. 

Dem Finailz- und Budgetausschuß erschien eine 
spezielle Transformation im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG nicht erforderlich. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
und Budgetausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österrejch und der Republik der Philippi
nen Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiete der Steuern vom Einkommen (788 der Bei
lagen) wird genehmigt. 

Wien, 1981 1009 

Mühlbacher 

Obmann 
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